
Der Gemeindevorstand der Gemeinde Ober-Mörlen, Frankfurter Straße 31, 61239 Ober-Mörlen 
Tel: 06002/ 502-50, Fax: 06002/502-32  
 

 
Antrag auf Gestattung eines vorübergehenden Gaststättenbetriebes 

 
1.) Antragsteller: 
Name, Vorname 
 
 
Straße, Wohnort 
 
 
Telefon                                        Fax                               E-Mail  
 
 
 
2.) Angaben über den Gaststättenbetrieb 
Ausschank von Getränken 
 
        alkoholische Getränke                      alkoholfreie Getränke    
Schankanlage                                    
 
Wird eine Schankanlage benutzt?           Ja             Nein 
Abgabe von Speisen 
 
Werden Speisen abgegeben?                  Ja            Nein 
 
Welche Speisen werden zubereitet?   
 Zubereitung der Speisen 
Diese Speisen werden von folgenden Personen zubereitet:  
 
 
 
3.) Angaben über die Art und den Anlass der Veranstaltung 
Bezeichnung der Veranstaltung  
 
 
Veranstaltungsdatum  ( am / von- bis)                    Zahl der erwarteten Besucher 
 
 
Ort der Veranstaltung                           im Freien             im Zelt          im Gebäude 
   
 
 
 
Der Antrag ist rechtzeitig vor Veranstaltungsbeginn einzureichen. Die Gebühr beträgt  je Veranstaltungstag 20,- € . 
 
Hinweis gemäß § 12 Abs. 4 Hessisches Datenschutzgesetz:  
Die personenbezogenen Daten werden / wurden zur Erteilung der beantragten gaststättenrechtlichen Erlaubnis benötigt 
und in Akten gespeichert. 
Zur Überprüfung, ob Veranstaltungsgründe gem. § 4 Gaststättengesetz vorliegen und zur Unterrichtung nach 
Erlaubniserteilung werden die Daten außerdem verschiedenen. 
 
 
Ober-Mörlen, den _______________ Unterschrift Antragsteller________________________ 


